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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.11.1996

Norm

KO §28

KO §31 Abs1

Rechtssatz

Nicht nur unmittelbare, das Massevermögen verkürzende Rechtshandlungen des Gemeinschuldners, sondern auch

mittelbare Zuwendungen sind anfechtbar, wenn sie auf Kosten des Konkursvermögens gehen. Dies ist auch dann der

Fall, wenn die Zahlung auf Anweisung des Gemeinschuldners aus einem an diesen zur Schuldtilgung zedierten Betrag

erfolgt.
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